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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Mitte Mai legte der Bundesrat den Bericht zur Erfüllung der beiden gleichlautenden
Postulate Germann (svp, SH) und Fluri (fdp, SO) (Po. 13.3820) vor. Beide Vorstösse
verlangten eine Evaluation der Wirkung des Städte- und Gemeindeartikels (Artikel 50
BV). Die beiden Parlamentarier vertraten dabei auch die Interessen des
Schweizerischen Städteverbandes bzw. des Schweizerischen Gemeindeverbandes, die
Kurt Fluri bzw. Hannes Germann präsidierten. Insgesamt beurteilte die Regierung den
Artikel 50 BV, der die Gemeindeautonomie sichert und den Bund zu Rücksichtnahme
auf die unterste föderale Ebene verpflichtet, als behutsame und erfolgreiche Neuerung.
Gemeinden seien gestärkt und Städte vermehrt in den Fokus der Bundespolitik gerückt
worden, ohne dass dies auf Kosten der ländlichen Gemeinden gegangen wäre. Der
Bericht machte allerdings auch Mängel und Verbesserungspotenzial aus. Die
spezifischen Anliegen aller Gemeinden, und insbesondere der Städte, der
Agglomerationen und der Berggebiete müssten bei Rechtsetzung und Vollzug noch
stärker berücksichtigt werden. Dies solle in Zukunft bei der Vorbereitung von Erlassen
(via Vernehmlassungsverfahren), bei der Koordination in der Raumordnungspolitik aber
auch bei den statistischen Grundlagen geschehen. Zu beschliessende Massnahmen
sollen künftig auch auf ihre Miliztauglichkeit sowie auf für Gemeinden unterschiedliche
raumrelevante Auswirkungen überprüft werden. 
In einem Beitrag in der NZZ kommentierte Kurt Fluri den Bericht des Bundesrates. Er
ging mit der Regierung zwar einig, dass der Artikel wichtige Neuerung gebracht habe.
Allerdings seien die vorgeschlagenen Verbesserungen nur sehr bescheiden.
Insbesondere in der Finanz- und Steuerpolitik, die sehr starke und unmittelbare
Auswirkungen auf die Gemeinden entfalte, blieben die Anliegen der Gemeinden
unberücksichtigt. Fluri verwies auf die Unternehmenssteuerreform III – ein Geschäft,
das 2014 bereits die neu geschaffene Konferenz der städtischen Finanzdirektoren und
den Schweizer Städteverband umgetrieben hatte. Wenige Wochen nach dem NZZ-
Beitrag forderte der Städte- zusammen mit dem Gemeindeverband in einem an alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier gerichteten Brief Entschädigungen für die
drohenden Einnahmeeinbussen durch ebendiese Steuerreform. Entweder seien die
Kantone zu verpflichten, die Ausgleichszahlungen, die sie vom Bund erhalten,
zumindest teilweise an die Gemeinden weiterzuleiten, oder aber Kantonen und
Gemeinden sei die Mehrwertsteuer zu erlassen. Es sei nicht länger zulässig, dass Bund
und Kantone immer mehr Kosten auf die Gemeinden abwälzten, ohne entsprechende
Entschädigungen bereitzustellen. Die Forderung nach mehr Einfluss der Gemeinden
auf die nationale Politik wird also zunehmend lauter. 1

BERICHT
DATUM: 21.08.2015
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht in Erfüllung des
Postulats Merlini zur «aggressiven Steuerpolitik einzelner EU- und OECD-Länder»
gegenüber der Schweiz. Der Bericht dient als Bestandesaufnahme der internationalen
Entwicklung in Bezug auf die Besteuerung juristischer Personen in der EU und der
OECD. Gemäss dem Postulat lag der Fokus des Berichts auf den Definitionskriterien für
aggressive Steuerinstrumente der genannten Institutionen. Die Besteuerung natürlicher
Personen wurde nur peripher behandelt, weil dahingehend keine verbindlichen
Standards existieren. Die OECD basiere ihre Kriterien zur Einschätzung aggressiver
Steuerinstrumente auf den Ergebnissen des BEPS-Projekts sowie der damit
einhergehenden Empfehlungen der OECD-Arbeitsgruppe 11, erklärte der Bundesrat im
Bericht. Vonseiten der EU prüfe die Gruppe «Verhaltenskodex» des EU-Rates, ob
Steuerregelungen von EU-Mitgliedsstaaten mit dem Verhaltenskodex für die
Unternehmensbesteuerung kompatibel seien. Des Weiteren sei auf Erlass des EU-Rats
eine Liste mit nicht kooperativen Drittländern und Gebieten erstellt worden. Diese
habe im Oktober 2018 sechs Einträge erfasst, sowie eine Gruppe von Ländern inklusive
der Schweiz, die unter Auflagen als kooperativ eingestuft worden seien. Die dabei
angewandten Kriterien seien jedoch nicht deckungsgleich mit jenen der OECD, an

BERICHT
DATUM: 21.11.2018
AMANDO AMMANN
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denen sich die Schweiz orientiere. Der Bundesrat sei laut Bericht der Ansicht, dass die
Schädlichkeit von Steuerregelungen gemäss der OECD-Kriterien beurteilt werden solle.
Als Mitglied der OECD sei die Schweiz aktiv in Arbeitsgruppen im Steuerbereich beteiligt
und setze sich dadurch für die Entwicklung internationaler Standards ein. Diese würden
von allen Ländern und Gebieten eingehalten und gewährleisteten somit einen
ausgeglichenen Steuerwettbewerb. 
Mit der Veröffentlichung des Berichts sah der Bundesrat das Postulat als erfüllt an und
beantragte im Rahmen des Berichts zu den Motionen und Postulaten der
gesetzgebenden Räte im Jahr 2019 dessen Abschreibung. Der Nationalrat kam dieser
Aufforderung in der Herbstsession 2020 nach. 2

Im Oktober 2021 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulats
«Roadmap in Finanz- und Steuerfragen», mit dem Marco Romano (mitte, TI) eine
Beurteilung der 2015 abgeschlossenen Roadmap mit Italien gefordert hatte. Im Bericht
gab der Bundesrat eine Übersicht über den Fortschritt der einzelnen steuer- und
finanzpolitischen Dossiers, die Bestandteil der Roadmap sind. Im Hinblick auf den
Automatischen Informationsaustausch kam der Bundesrat zum Schluss, dass durch die
Umsetzung des AIA-Standards der OECD kein weiterer Handlungsbedarf bestehe. Im
Bereich des Informationsaustauschs auf Ersuchen sah der Bundesrat die Zielsetzungen
aufgrund des Änderungsprotokolls zum DBA mit Italien als erfüllt an. Obwohl die Ziele
der Roadmap bezüglich des DBA generell umgesetzt worden seien, soll eine weitere
Revision nach Unterzeichnung des Grenzgängerabkommens auf bilateraler Ebene
angestossen werden, gab der Bundesrat im Bericht bekannt. Mit ebenjenem
Grenzgängerabkommen wurde gemäss Bericht zudem ein weiteres Dossier der
Roadmap zielgerecht erfüllt. Auch die Forderung nach einer Streichung der Schweiz von
Italiens schwarzen Listen wurde mehrheitlich erfüllt: Gewisse Listen wurden von Italien
abgeschafft, bei zwei weiteren wurde die Schweiz neu kategorisiert und daher von der
Liste entfernt. Nach jüngsten Gespräche zeichnete sich zudem ab, dass die Schweiz
zeitnah auch von der schwarzen Liste der Steuerparadiese von 1999 gestrichen werden
könnte. Die Situation der Besteuerung der italienischen Enklave Campion d'Italia sei auf
bilateraler Ebene mit Italien geklärt worden und ein regelmässiger Austausch der
Finanzdepartemente sei vorgesehen. Darüber hinaus wurde im Bericht erwähnt, dass
sich die Schweiz um ein bilaterales Abkommen mit Italien für das grenzüberschreitende
Geschäft ohne Zweigniederlassungserfordernis bei der Vermögensverwaltung mit
Privatkunden bemühe. Zusammenfassend hielt der Bundesrat fest, dass die Roadmap
zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen geführt habe und auch weiterhin als
Instrument genutzt werde, um einen konstruktiven Dialog in Steuer- und Finanzfragen
zu führen. 3

BERICHT
DATUM: 27.10.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 wurde das Postulat Romano (mitte, TI) zur  «Roadmap
mit Italien in Finanz- und Steuerfragen» abgeschrieben. Der Bundesrat hatte das
Postulatsanliegen mit der Veröffentlichung des dazugehörigen Berichts als erfüllt
erachtet. 4

BERICHT
DATUM: 06.07.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsordnung

Die Schattenwirtschaft sei für die Schweiz ein untergeordnetes Problem und
zusätzliche Massnahmen zu ihrer Bekämpfung drängten sich zur Zeit nicht auf. Dies
geht aus einem Bericht hervor, den der Bundesrat im Auftrag des Parlaments
ausarbeiten liess. Mit einem geschätzten Anteil von drei bis sechs Prozent des
Sozialprodukts ist die versteckte Wirtschaft in der Schweiz von wesentlich geringerer
Bedeutung als in andern Industriestaaten. Als wichtige Gründe dafür gibt der Bericht
die im internationalen Vergleich massvolle Belastung der Erwerbstätigkeit durch
Steuern und Abgaben an. Zudem Sorgten Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie
Arbeitsinspektorate für eine wirksame Bekämpfung. Allerdings wird auch die Gefahr
erwähnt, dass die erhöhte Regelungsdichte, wie sie zum Beispiel mit dem Ausbau der
Altersvorsorge und mit der neuen Umweltschutzgesetzgebung eingetreten ist, vermehrt
zum Ausweichen auf Erwerbstätigkeiten führen könnte, die vor dem Staat verheimlicht
werden, um Vorschriften und administrative Auflagen zu umgehen. 5

BERICHT
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Jahresrückblick 2020: Öffentliche Finanzen

Im Jahr 2020 wurde in den Medien im Verhältnis zu anderen Themen deutlich weniger
über den Themenbereich «Öffentliche Finanzen» berichtet als in den Jahren 2017 bis
2019. Dies lag jedoch nicht am Unterthema «Finanzlage», im Gegenteil: 2020 wurde
häufiger über das Budget, die Staatsrechnung oder die öffentlichen Finanzen diskutiert
als im Vorjahr. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die bei den Medien das
Interesse an der Frage weckte, wie es ob der Pandemie um die Bundesfinanzen stehe.
Diese Frage war durchaus berechtigt, zumal die Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig grosse Konsequenzen nach sich
zogen. Die hohen Ausgaben kündigten sich bereits im März 2020 an, als der Bundesrat
dem Parlament in zwei Nachmeldungen zum ersten Nachtragskredit CHF 41.9 Mrd. als
Verpflichtungskredite für die Corona-Soforthilfe für Unternehmen sowie CHF 15.3 Mrd.
als Nachtragskredite beantragte. Hinzu kamen im zweiten Nachtragskredit im Mai 2020
noch einmal CHF 14.9 Mrd., womit der Bundesrat mehr als CHF 30 Mrd. zur Bekämpfung
der Pandemie und ihrer Auswirkungen einzusetzen plante.
Auch die Einnahmen des Bundes litten mehrfach unter Corona: Der
Wirtschaftseinbruch führte zu einer Reduktion des Konsums und dadurch zu einem
Mehrwertsteuerausfall, die steigende Arbeitslosigkeit sowie die Lohnreduktion durch
Kurzarbeit führten zu einer Reduktion der Erträge der Einkommenssteuer, tiefere
Gewinne und Konkurse von Unternehmen führten zu tieferen Unternehmenssteuern
und die Möglichkeit, Steuerzahlungen im Jahr 2020 zinslos aufzuschieben, führte in
mehreren Bereichen zu Steuerausfällen. Zwar war unklar, wie hoch diese Steuerausfälle
schlussendlich sein würden, die FK-NR rechnete aber während des ersten Lockdowns
mit Ausfällen in der Höhe von CHF 6 bis 8 Mrd. Zusammengenommen ergaben die
höheren Ausgaben und tieferen Einnahmen ein erwartetes Defizit von CHF 30 bis 40
Mrd. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatte der Bund einen Überschuss von CHF 3 Mrd.
erwirtschaftet. Die Gesamtleistung des Bundes im Rahmen der Corona-Krise über die
nächsten Jahre hinweg schätzte Finanzminister Maurer im April 2020 gar auf CHF 70 bis
CHF 80 Mrd. – sie entspräche damit ungefähr den Bundesausgaben eines Jahres. 
Zwar gab es Mitte August 2020 eine zeitweise Entwarnung, als der Bundesrat im
Nachtrag IIb ankündigte, dass ein Teil der bereits veranschlagten CHF 31 Mrd. nicht
ausgeschöpft werden müsse: Insgesamt fielen «nur» ausserordentliche Ausgaben von
CHF 17.8 Mrd. an. Jedoch zeigte sich zu demselben Zeitpunkt auch, dass die
Fiskaleinnahmen im ersten Halbjahr 2020 um fast 1.3 Mrd. tiefer lagen als im gleichen
Zeitraum 2019. In der Folge gelang es dem Bundesrat aber, die erwarteten Corona-
bedingten Mehrkosten für das Jahr 2021 im ordentlichen Voranschlag unterzubringen,
ohne dabei die Schuldenbremse auszureizen. Wie Bundesrat Maurer aber bereits zu
diesem Zeitpunkt betont hatte, waren diese positiven Meldungen unter anderem von
der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängig, und so machte die zweite Welle dem
Finanzminister noch einmal einen Strich durch die Rechnung: Im September 2020
beantragte der Bundesrat dem Parlament in einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021
noch einmal CHF 1.4 Mrd. zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie, bewegte
sich aber auch damit noch immer im Rahmen des von der Schuldenbremse Erlaubten.
Dass die Schweiz 2020 ein Defizit machen würde, stand ob der grossen Hilfspakete des
Bundesrates ausser Frage. Diskutiert wurde in den Medien aber die Frage, wie dieses
Defizit verbucht und anschliessend abgebaut werden soll. Sollten die
ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse
gebucht werden oder sollten sie an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, wie
eine 19-zu-5-Mehrheit der FK-NR (Mo. 20.3470) forderte? Einig war man sich
mehrheitlich, dass eine Kompensation in den nächsten sechs Jahren, wie es die
aktuelle Regelung bei einer Buchung auf das Amortisationskonto verlangen würde, kaum
möglich wäre. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob die Schulden innert 10, 20 oder
30 Jahren oder gar ohne zeitliche Zielvorgabe zurückgezahlt werden sollen.
Vorgeschlagen wurde auch, den Schuldenabbau durch zusätzliche Einnahmen, zum
Beispiel durch die fixe Zuweisung des Gewinnanteils des Bundes an den Einnahmen der
SNB, zu beschleunigen (Motion der WAK-NR: Mo. 20.3450). 

Abgesehen von Corona lief 2020 insbesondere im Bereich der «Direkten Steuern»
einiges. Dass der Themenbereich verglichen mit den Jahren 2017 bis 2019 deutlich
weniger mediale Aufmerksamkeit generierte, liegt an den Abstimmungen über die sehr
umstrittenen Revisionen der Unternehmenssteuern in den vergangenen Jahren (2017:
USR III, 2019: STAF). Im Jahr 2020 stand hingegen zu den direkten Bundessteuern «nur»

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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das Referendum gegen die steuerliche Berücksichtigung der
Kinderdrittbetreuungskosten an, das deutlich weniger Aufmerksamkeit generierte. Hier
hatte das Parlament das ursprüngliche Anliegen der Vorlage, den Drittbetreuungsabzug
von CH 10'000 auf CHF 25'000 zu erhöhen, um eine Erhöhung des Kinderabzugs von
CHF 6'500 auf CHF 10'000 ergänzt. Dagegen hatten SP und Grüne das Referendum
ergriffen, weil sie die hohen Kosten dieser Massnahme, das fehlende Geld für andere
Projekte und den einseitigen Nutzen der Erhöhung des Kinderabzugs für die
Gutverdienenden kritisierten. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
warben hingegen damit, dass die Vorlage Mittelstand und Familien entlaste. Mit 63.2
Prozent Nein-Stimmen lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung
eher überraschend ab. 
Daneben wurde im Themenbereich «Direkte Steuern» einmal mehr über die
Abschaffung der Heiratsstrafe und damit verbunden über die Volksinitiative «Für Ehe
und Familie – gegen die Heiratsstrafe» der CVP diskutiert. Nachdem das Bundesgericht
die Abstimmung zur CVP-Initiative im April 2019 annulliert hatte, reichte das
Initiativkomitee im Februar 2020 – auch auf Anraten von CVP-Präsident Gerhard Pfister
– die von 14 der 15 Mitgliedern unterzeichnete Rückzugserklärung bei der Bundeskanzlei
ein. Eine Beschwerde des Vereins Human Life, der sich mit Verweis auf ein
Rechtsgutachten gegen den Rückzug wehrte, lehnte das Bundesgericht im Oktober
2020 ab.
Darüber hinaus bereinigte das Parlament das Bundesgesetz über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen, welches entsprechend einer Motion Luginbühl
(bdp, BE; Mo.14.3450) die Steuerabzüge von Bussen mit Strafzweck sowie von
Bestechungszahlungen an Private und Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten
streichen wollte. Das Parlament entschied sich jedoch, vom Ausland verhängte Bussen
weiterhin steuerlich abzugsfähig zu machen, sofern die Sanktionen gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen oder wenn das Unternehmen glaubhaft
darlegen kann, dass es «alles Zumutbare unternommen hat, um sich [nach
ausländischem Recht] rechtskonform zu verhalten».

Nicht zuletzt präsentierte der Bundesrat verschiedene neue Reformprojekte, unter
anderem das Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts, dessen Ziel die Entlastung des Bundeshaushalts durch verschiedene
strukturelle Reformen in der Bundesverwaltung ist. Bereits ein erstes Mal im Parlament
behandelt wurden das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich
sowie die Botschaft zur Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
der SP, welche der Bundesrat zuvor zur Ablehnung empfohlen hatte. Anträge auf
Erarbeitung eines direkten Gegenentwurfs sowie auf Annahme der Initiative wurden
abgelehnt. Auch im Bereich indirekte Steuern sorgte ein neues Initiativprojekt für
einiges mediales Aufsehen, nämlich die Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem
bargeldlosen Zahlungsverkehr». Die Initiative will jede Belastung und Gutschrift des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs anfänglich mit 0.05 Promille belasten und dafür die
Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer sowie die Stempelabgabe abschaffen. Das
Komitee begann im Februar 2020 mit der Unterschriftensammlung.

Ein Novum bei den Voranschlägen gab es Corona-bedingt im Jahr 2020 ebenfalls: Im
November erarbeitete die FK-NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
20.481) einen Übergangs- oder Notvoranschlag für das Jahr 2021. Dieser stützte sich
auf die bundesrätliche Botschaft und die Mehrheitsentscheide der Kommissionen und
sollte zur Anwendung kommen, falls das Parlament bis Ende Jahr kein Budget
verabschieden konnte. Soweit kam es jedoch nicht: Nach langwierigen Debatten
verabschiedeten National- und Ständerat Mitte Dezember den ordentlichen
Voranschlag 2021. 6

Jahresrückblick 2021: Öffentliche Finanzen

Wie bereits im Vorjahr dominierten auch im Jahr 2021 die Covid-Ausgaben und die in
den letzten zwei Jahren dadurch entstandenen Schulden die Diskussionen im
Themenbereich der öffentlichen Finanzen. Das Parlament hatte für das Jahr 2021 CHF
24.65 Mrd. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bewilligt. Der grösste Teil der davon
bisher ausgegebenen Gelder (CHF 16.6 Mrd.) fiel bei der Kurzarbeitsentschädigung (CHF
10.8 Mrd.) und beim Covid-Erwerbsersatz (CHF 2.2 Mrd.) an. Insgesamt erwartete den
Bund für das Jahr 2021 gemäss Hochrechnungen ein im Vergleich zum Vorjahr leicht
tieferes Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 14.8 Mrd. Obwohl der Grossteil der
Corona-bedingten Kredite (CHF 14.5 Mrd.) genauso wie im Vorjahr als ausserordentliche
Ausgaben verbucht werden sollten, erwartete das EFD auf dem ordentlichen Konto ein

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzierungsdefizit von CHF 1.7 Mrd., womit die Vorgaben der Schuldenbremse 2021
nicht erfüllt werden könnten. 

Auch die Schulden auf dem Amortisationskonto, auf dem die ausserordentlichen
Ausgaben verbucht werden, wuchsen somit im Jahr 2021 weiter an. Ende Juni schlug
der Bundesrat daher im Rahmen des Finanzhaushaltsgesetzes zwei Varianten zum
Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto vor: Entweder sollten der Bundesanteil an
den SNB-Zusatzausschüttungen als ausserordentliche Einnahmen verbucht oder die
ordentlichen Überschüsse der letzten Jahre, die eigentlich für den Abbau der
ordentlichen Schulden eingesetzt werden sollten, zur Tilgung der Covid-19-Schulden
genutzt werden. Bei beiden Varianten sollten zusätzlich die zukünftigen jährlichen
ordentlichen Kreditreste zum Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto verwendet
werden.

Trotz der aussergewöhnlich hohen Beträge, welche das Parlament im Rahmen der
Covid-19-Pandemie in den letzten zwei Jahren gesprochen hatte, drehte sich die
Medienberichterstattung zu den öffentlichen Finanzen nur selten um diese Ausgaben
oder den Schuldenabbau. Vielmehr standen – wie in den Vorjahren – auch im Jahr 2021
die direkten Steuern im Mittelpunkt. Im Juni und Juli dominierte dabei das Vorhaben
der OECD, unter anderem einen globalen Mindestsatz für Unternehmenssteuern in der
Höhe von 15 Prozent einzuführen, um Gewinnverlagerungen zu erschweren. Die Schweiz
plante, diesen Beschluss umzusetzen, stellte aber klar, dass sie die entsprechenden
Regelungen nicht, wie von der OECD gefordert, bis 2023 würde einführen können. In
den Medien, die sich in den Sommermonaten mit entsprechenden Berichten
überschlugen – wie Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse (im Anhang) zeigt –,
dominierte die Besorgnis um den Verlust der Steuerattraktivität der Schweiz und
Forderungen nach Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft. Im Oktober 2021
kündigte das EFD an, international akzeptierte Vorschläge zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen von Unternehmen auszuarbeiten – dies nur ein Jahr, nachdem die
neue Unternehmensbesteuerung in der STAF-Abstimmung angenommen worden war.

Der zweite, im Vergleich zur globalen Mindeststeuer gar noch stärker diskutierte Aspekt
der öffentlichen Finanzen (vgl. Abbildung 1) war 2021 die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern» der Juso, die sogenannte 99-Prozent-Initiative.
Die Juso beabsichtigte mit ihrer Initiative eine im Vergleich zu Arbeitseinkommen
anderthalbfache Besteuerung von Kapitaleinkommensteilen, die einen bestimmten
Freibetrag übertreffen, einzuführen. Der dadurch entstehende Steuer-Mehrbetrag
sollte für eine Reduktion der Besteuerung von Personen mit tiefen oder mittleren
Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt
eingesetzt werden. Mit 35.1 Prozent Ja-Stimmen und keinem zustimmenden Kanton
wurde die Initiative im September 2021 an der Urne deutlich verworfen. 

Kaum beachtet von den Medien behandelte das Parlament verschiedene offene
Projekte zu Ende, unter anderem das in Erfüllung einer Motion erarbeitete
Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Mit diesem sollte eine
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung ermöglicht werden. Dabei
entschied sich das Parlament, die letzten zwei Kantone, welche die elektronische
Einreichung der Steuererklärung bisher nicht vorsehen, zur Schaffung einer solchen
Möglichkeit zu zwingen. Weiterhin sollten jedoch analoge Steuererklärungen bei den
direkten Steuern möglich bleiben, während die Abrechnungen der indirekten Steuern in
der Verantwortung des Bundes zukünftig nur noch digital vorgenommen werden
können. 

Auch das «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts» wurde im Jahr 2021 fertig behandelt. Dieses diente dazu, den mittel-
bis langfristigen Spielraum im Bundeshaushalt zu erhöhen. Während die meisten
Massnahmen beide Räte ohne grosse Diskussionen passierten, wurde die Aufnahme der
Analysebestimmungen bezüglich der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
der KVF-NR zur Klärung zugewiesen. Nachdem der Nationalrat die Bearbeitungsfunktion
im Verarbeitungssystem noch etwas konkretisiert hatte, um sicherzustellen, dass es
sich nur um eine Übertragung, nicht um eine Ausweitung der bestehenden
Berechtigungen handelt, nahmen National- und Ständerat die Bestimmung trotz
deutlichem Widerstand der links-grünen Fraktionen deutlich an.

Bereinigt wurde überdies der auf einer parlamentarischen Initiative beruhende Entwurf
für eine steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu CHF
25'000 pro Kind und Jahr. Dabei entschied sich das Parlament trotz erneuter
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Vorschläge auf eine Erhöhung der Kinderabzüge oder auf eine Erhöhung des Elterntarifs
dafür, die Vorlage so zu belassen, wie sie der Bundesrat bereits im Mai 2018
vorgeschlagen hatte. Das Bundesratsgeschäft, das zusätzlich eine Erhöhung der
Kinderabzüge vorgesehen hatte, war im Vorjahr in der Referendumsabstimmung
abgelehnt worden.

Auch neue Projekte standen im Jahr 2021 auf der parlamentarischen Traktandenliste:
So legte die WAK-NR einen Entwurf in Erfüllung einer parlamentarischen Initiative vor,
mit dem die Umsatzgrenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte,
nicht gewinnstrebige Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen von
CHF 150'000 auf neu 200'000 erhöht werden sollte. Der Bundesrat sprach sich gegen
eine Erhöhung der Umsatzgrenze für die Vereine aus, das Parlament einigte sich
hingegen auf eine Erhöhung von CHF 250'000, nachdem sich der Ständerat
zwischenzeitlich gar für eine Erhöhung auf CHF 300'000 ausgesprochen hatte. 

Noch relativ am Anfang stand die Revision des Mehrwertsteuergesetzes für eine
Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer in einer digitalisierten und globalisierten
Wirtschaft, mit dem die Besteuerung von Versandhandelsplattformen geregelt,
Abrechnungen für KMU vereinfacht und Massnahmen zur Steuersicherung umgesetzt
werden sollten. Der Bundesrat hatte die entsprechende Vorlage im Juni 2020 in die
Vernehmlassung gegeben, im September 2021 präsentierte die ESTV den dazugehörigen
Ergebnisbericht.

Eingereicht wurde 2021 schliesslich auch die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine
zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung» (Steuergerechtigkeits-Initiative). In
der Sommersession gab der Nationalrat überdies einer Motion) mit derselben
Forderung deutlich Folge. 7

Direkte Steuern

Zur Volksinitiative «Wohneigentum für alle» und einem Gegenvorschlag, der ebenfalls
eine massive steuerliche Entlastung der Hauseigentümer zur Folge hätte, indem u.a. der
Eigenmietwert herabgesetzt und die Dumont-Praxis abgeschafft werden soll, siehe
unten, Teil I, 6c (Wohnungsbau). Zu Doppelbesteuerungsabkommen siehe oben, Teil I,
2 (Relations bilatérales). 

Zu den kantonalen Steuervorlagen siehe unten, Teil II, 2b.

BERICHT
DATUM: 31.12.1997
EVA MÜLLER

Eine vom EFD eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Berner Steuer-
und Wirtschaftsjuristen Urs Behnisch kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass die
Steuerfreiheit für realisierte private Kapitalgewinne ein erheblicher Mangel im System
darstelle. Es verstosse gegen die Rechtsgleichheit, dass Dividenden und Zinsen der
Einkommenssteuer unterliegen, nicht aber Kursgewinne. Sie empfahl daher
mehrheitlich, Kapitalgewinne von Privaten ebenfalls als Einkommen zu besteuern. Eine
Minderheit sprach sich hauptsächlich wegen der administrativen und finanzpolitischen
Schwierigkeiten gegen die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer aus. Zum umgekehrten
Schluss kam ein zweites in Auftrag gegebenes Gutachten des Basler Ökonomen Peter
Kugler, der von einer Kapitalgewinnsteuer abrät, weil es Bund und Kantone jährlich zwar
CHF 700 Mio. einbringe, aber zu einem dreiprozentigen Rückgang des realen
Volkseinkommens führen könne.
Zur Umsetzung der Empfehlungen des Behnisch-Berichts durch das EFD vgl. weiter
unten (Stabilisierungsprogramm 98). 8

BERICHT
DATUM: 09.07.1998
URS BEER

Im Herbst unterbreitete der Bundesrat in Antwort auf eine Motion der WAK-NR seinen
Bericht über eine einheitliche und kohärente Behandlung von selbständiger und
unselbständiger Erwerbstätigkeit im Steuer- und im Sozialversicherungsabgaberecht.
Laut Bericht wendeten Gerichts- und Verwaltungsbehörden weitgehend einheitliche
Kriterien für die Qualifikation der beiden Erwerbsarten an. Doch verfolgten die
betroffenen Rechtsgebiete unterschiedliche Ziele: Während das
Sozialversicherungsrecht dem Versicherungsschutz diene, ginge es im Steuerrecht
darum, dem Gemeinwesen die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen und
den Finanzausgleich mitzusteuern; das Obligationenrecht schliesslich regle in den
Bestimmungen zum Arbeitsvertrag den Schutz von Arbeitnehmerinnen und

BERICHT
DATUM: 14.11.2001
MAGDALENA BERNATH
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Arbeitnehmern. Das Bundesgericht hätte in seiner Stellungnahme von einer
einheitlichen Begriffsbestimmung von Selbständigkeit und Unselbständigkeit abgeraten,
da diese neue Ungleichheiten nach sich zöge. Auf Anregung des „KMU Forums“ schlug
der Bundesrat deshalb die Einrichtung einer Ombudsstelle vor, an die sich Betroffene
bei unterschiedlicher Einstufung wenden könnten. 9

Nachdem die Bemessung der Gewinn- und Kapitalsteuern für juristische Personen auf
die einjährige Gegenwartsbesteuerung umgestellt worden war, empfahl der Bundesrat
diese Vereinheitlichung auch für natürliche Personen. Seit 1990 sind alle Kantone dem
Vorbild von Basel-Stadt gefolgt und haben die einjährige Gegenwartsbesteuerung
eingeführt – mit Ausnahme von Tessin, Waadt und Wallis, wo Gesetzesänderungen aber
bereits im Gange sind. 10

BERICHT
DATUM: 09.01.2002
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos überwies der Nationalrat ein Postulat der CVP-Fraktion (Po. 03.3313) ,
welches vom Bundesrat administrative Vereinfachungen bei Steuererklärungen und
-veranlagungen für natürliche und juristische Personen verlangt. Im Sommer stellte der
Bundesrat in einem Bericht die Massnahmen des Bundes zur administrativen
Entlastung der Unternehmen vor. Im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur
einjährigen Veranlagung der MWSt sollen die Schlussabrechnungen mit den
Sozialversicherungen und die Deklarationen an den Fiskus in einem Zug erledigt werden
können (siehe dazu auch hier). Im Herbst doppelte der Schweizerische
Gewerbeverband nach. Er beklagte, die Ablösung der Warenumsatzsteuer durch die
MWSt habe nicht die gewünschte Vereinfachung gebracht, und verlangte eine
einfachere MWSt-Abrechnung. 11

BERICHT
DATUM: 16.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Ende April gab der Bundesrat den Bericht „Um- und Durchsetzung der
Steuerharmonisierung“ in die Vernehmlassung. Der Bericht empfiehlt die Schaffung
einer Kontrollinstanz, welche die kantonalen Steuergesetze und die darauf gestützte
Praxis auf ihre Übereinstimmung mit der formellen Steuerharmonisierung überprüft
und nötigenfalls ein Verfahren einleitet. Die bürgerlichen Parteien lehnten ein solches
Organ ab, weil sie dadurch die kantonale Steuerhoheit bedroht sahen. Die Kantone
selber hegten keine diesbezüglichen Befürchtungen; die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektoren hatte sich schon im vergangenen September lediglich gegen die
Stimme Genfs für die Schaffung einer Kontrollinstanz ausgesprochen. Unterstützung
erhielt das Modell des Bundesrates auch von der SP. 12

BERICHT
DATUM: 26.04.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Schweiz schneide im internationalen Vergleich Punkto Steuerattraktivität für
natürliche und juristische Personen gut ab. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in
einem Bericht, den er im November 2014 verabschiedet hat und der unter anderem auf
eine Motion Feller (fdp, VD) aus dem Jahr 2013 zurückgeht. Um ihre steuerliche
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der juristischen Personen erhalten zu können, müsse
die Schweiz, so der Bundesrat, im Rahmen der geplanten Unternehmenssteuerreform
III, die die Abschaffung attraktiver, aber international nicht mehr akzeptierter
Sonderregelungen vorsieht, jedoch neue, international kompatible Massnahmen
treffen. Im Vergleich zu grossen Volkswirtschaften wie den USA, Deutschland,
Frankreich oder Italien stünden kleine Volkswirtschaften wie die Schweiz im
internationalen Steuerwettbewerb generell stärker unter Druck, attraktive steuerliche
Rahmenbedingungen anzubieten. 13

BERICHT
DATUM: 12.11.2014
DAVID ZUMBACH

Im August 2015 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zu den Auswirkungen
einer Einführung der Individualbesteuerung und erfüllte damit die Forderung eines
Postulats der nationalrätlichen Finanzkommission (FK-NR). Der Bericht verglich
verschiedene Modelle der Individualbesteuerung bezüglich Wirkungen und Kosten und
hielt unter anderem fest, dass eine reine Individualbesteuerung, die keine Rücksicht auf
die finanziellen Verpflichtungen der verdienenden Person nimmt, im Widerspruch mit
dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit stünde. Überdies rechnete der Bundesrat damit, dass, je nach
Ausgestaltung der Korrekturmassnahmen, die Einführung der Individualbesteuerung bei
der direkten Bundessteuer zu Mindereinnahmen zwischen CHF 240 Mio. und rund CHF
2,4 Mia. führen würde. Der Bundesrat stellte in Aussicht, dass er nach erfolgter

BERICHT
DATUM: 06.08.2015
DAVID ZUMBACH
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Abstimmung zur Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" eine
Vorlage zur Beseitigung der steuerlichen Benachteiligung von Ehepaaren ausarbeiten
werde. 14

Im Dezember 2017 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht in Erfüllung des
Postulats de Courten (svp, BL) zum Abbau von Regulierungskosten durch die
Vereinheitlichung von Verfahren bei den direkten Steuern zwischen den Kantonen.
Gemäss Bericht sehe die Bundesverfassung zwar eine Harmonisierung bei den direkten
Steuern vor, da jedoch Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge in der
Verantwortung der Kantone lägen, gäbe es zum Beispiel beim
Steuererklärungsverfahren und beim Steuerbezug vielfältige kantonale Regelungen. Als
Ergebnis der Finanzautonomie der Kantone müsse man entsprechend zwischen einer
Effizienzsteigerung durch Vereinfachung und einem Eingriff in die kantonale
Steuerautonomie abwägen. Da jedoch eine Harmonisierung von der Unterstützung der
Kantone abhänge und die kantonalen Steuerverwaltungen ablehnend auf die
Forderungen des Postulats reagiert hätten, sehe der Bundesrat „kaum
Erfolgsaussichten für eine weitere Harmonisierung“. Stillschweigend schrieb der
Nationalrat das Postulat in der Sommersession 2018 ab. 15

BERICHT
DATUM: 01.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2018 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht über die Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen in Erfüllung des Postulats Schwaab (sp, VD). Der Bundesrat
verwies darin eingangs auf den Bericht zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Beschäftigung und das Arbeitseinkommen, gemäss dem keine Anzeichen für einen
sinkenden Anteil der Arbeit am Volkseinkommen oder für einen markanten Anstieg der
Einkommensungleichheit festgestellt werden konnten. Zudem seien die Einkommen in
jüngster Zeit tendenziell angestiegen. Eine Veränderung des Verhältnisses zwischen
Kapital- und Arbeitseinkommen sei jedoch nicht auszuschliessen. Dies hätte zwar
keinen signifikanten Einfluss auf die Steuereinnahmen, da Kapitaleinkommen und
Arbeitseinkommen ähnlich besteuert würden, die Sozialversicherungseinnahmen würde
es jedoch reduzieren. Unklar sei, ob und wie stark dies durch eine Zunahme der
Produktivität und des Gesamteinkommens abgeschwächt oder gar kompensiert würde.
Gerade solche Produktivitätsgewinne könnten jedoch durch eine Robotersteuer oder
durch eine Ausweitung der Bemessungsgrundlage für die Arbeitgeberbeiträge gebremst
werden, da diese die Investitionen in die produktivsten Technologien bremsen würden.
Daher seien Mehrwertsteuererhöhung oder eine Besteuerung des Konsums oder des
Arbeits- und Kapitaleinkommens zu bevorzugen, erklärte der Bundesrat im Bericht. 16

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Stillschweigend stimmten National- und Ständerat in der Sommersession 2019 nach
Erscheinen des Berichts zu den Auswirkungen der Robotisierung in der Wirtschaft auf
das Steuerwesen und auf die Finanzierung der Sozialversicherungen der Abschreibung
des entsprechenden Postulats Schwaab (sp, VD) zu. 17

BERICHT
DATUM: 18.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020 hatte das EFD eine Expertengruppe
«Bund/Kantone/Wirtschaft/Wissenschaft» mit der Ausarbeitung eines Berichts zum
Schweizer Steuersystem beauftragt. Konkret sollte sie steuerpolitische Vorschläge zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Privatsektor und zur Verbesserung des
Investitionsstandorts Schweiz vorbringen. In dem im Februar 2021 präsentierten
Bericht betonte die Expertengruppe einerseits die Vorteile des Schweizer
Steuersystems, machte aber auch verschiedene Vorschläge für Verbesserungen. Positiv
wurde der Beitrag des Steuersystems zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Schweiz,
aber auch die Steuerkultur in der Schweiz, der vergleichsweise unkomplizierte Zugang
zu den Steuerbehörden sowie der vertrauensvolle Dialog zwischen den verschiedenen
Akteuren hervorgehoben. Zur Aufrechterhaltung dieser Stärken sei eine breite
Bemessungsgrundlage mit tiefen Steuersätzen notwendig, wobei vorwiegend
Einkommen und Konsum besteuert, negative Arbeitsanreize vermieden, aber
nachhaltige Entwicklungen und Innovationen gefördert würden. Zudem solle die
Schweiz eine «Spitzenposition im internationalen Standortwettbewerb» einnehmen.
Als Schwächen des Schweizer Steuersystems machte die Expertengruppe einen Druck
oder gar eine Erosion der Steuerkultur aus und erachtete unter anderem eine
Reduktion, Beseitigung oder Reformation verschiedener Steuern (z.B. Reduktion der

BERICHT
DATUM: 04.02.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Kapital- und Vermögenssteuer) bei Einführung einer neuen Steuer oder Abgabe für
ungedeckte Kosten für Umwelt und Gesellschaft sowie einer Tonnage Tax, einer
Besteuerung von Reedereien, zur Sicherung der «mittel- bis längerfristig[en] Wohlfahrt
der Schweiz» als nötig. Zudem sollen Finanzierungsneutralität hergestellt, Forschung,
Entwicklung und Innovation gefördert, die Einführung einer dualen Einkommenssteuer
geprüft und die Verlustrechnung ausgebaut werden. 18

Im Mai 2021 veröffentlichte der Bundesrat einen von der ESTV erstellten Bericht zu den
Auswirkungen des befristeten Verzichts auf Verzugszinsen bei der direkten
Bundessteuer aufgrund von COVID-19. Zwischen März und Dezember 2020 hatte der
Bundesrat die Verzugszinsen auf verspätete Zahlungen der direkten Bundessteuer, aber
auch der Mehrwertsteuer, von besonderen Verbrauchssteuern sowie von Lenkungs-
und Zollabgaben gestrichen. Der Bericht basiere auf Schätzungen mithilfe von
monatlichen Steuerablieferungen der Kantone und könne deshalb zwar nicht die Frage
beantworten, inwiefern die Steuern verspätet bezahlt wurden – dafür müsste man
wissen, wann diese fällig gewesen wären. Aber er zeige auf, inwiefern dieser befristete
Verzicht zu einer Erhöhung der Liquidität der natürlichen und juristischen Personen
geführt habe, erläuterte der Autor. Auswirkungen des Verzichts habe man insbesondere
bei den juristischen Personen gesehen: Diese zahlten zwischen März und Mai 2020 um
15 bis 53 Prozent weniger Steuern als in einem «Normaljahr» (das mithilfe von Zahlen
aus den Jahren 2010-2018 berechnet worden war). Dies habe ihnen zwischen April und
August 2020 zusätzliche Liquidität von CHF 1.9 Mrd. bis CHF 2.1 Mrd. eingebracht, hob
der Bericht hervor. Bei den natürlichen Personen reduzierten sich die Steuerzahlungen
im April 2020 um 34 Prozent und im Mai 2020 um 7 Prozent, während sich die
Liquidität der natürlichen Personen in denselben Monaten um CHF 650 Mio. erhöhte.
Bis Ende Jahr sei der Zahlungsaufschub jedoch vollständig abgebaut worden. Damit
habe der Verzicht auf Verzugszinsen die Liquidität von Unternehmen und Personen, die
Bundessteuern bezahlen, vergrössert, habe aber nur «einen kleinen Beitrag zum
gesamten Massnahmenpaket von Bund und Kantonen» beigesteuert, schloss der
Bericht. 19

BERICHT
DATUM: 19.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2021 veröffentlichte das EFD einen Bericht zu einer möglichen Neuregelung der
Berufskosten von unselbständig Erwerbenden. Das Departement sei vom Bundesrat
zusammen mit den Kantonen beauftragt worden, «das geltende Recht zum steuerlichen
Abzug der Berufskosten zu überprüfen», insbesondere hinsichtlich der Telearbeit.
Durch eine Neuregelung der Pauschalabzüge sollte die Neutralität gegenüber
verschiedenen Arbeitsformen wiederhergestellt werden, wie es teilweise auch die
abgelehnte Motion Ryser (gp, SG) gefordert hatte. Eine ad-hoc-Arbeitsgruppe habe acht
Varianten zu einer Pauschalierung geprüft, wobei eine Mehrheit der Arbeitsgruppe
einen pauschalen Abzug für alle Berufskosten, auch für die Fahrtkosten, bevorzugte.
Diese Variante biete die stärkste Vereinfachung und die grösste Neutralität gegenüber
den Arbeitsformen, bedeute jedoch aufgrund des Einschlusses der Fahrtkosten auch
die grösste Änderung gegenüber der bisherigen Regelung. Eine Minderheit bevorzugte
eine Pauschale bei gleichzeitiger Beibehaltung des Fahrtkostenabzugs. 20

BERICHT
DATUM: 02.07.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht zur «Auslegeordnung
zur Individualbesteuerung», den das Parlament mit der Rückweisung seines
Gesetzesentwurfs für eine ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung verlangt hatte.
Darin legte er die Auswirkungen dreier Modelle der Individualbesteuerung für
verschiedene Haushaltstypen dar – der reinen Individualbesteuerung, der modifizierten
Individualbesteuerung und der Individualbesteuerung nach Ecoplan, welche dieses
Modell im Auftrag der Müller-Möhl Foundation und von alliance F erarbeitet hatte. 
Dabei sollten sowohl eine aufkommensneutrale als auch eine Ausgestaltung mit
Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer von CHF 1.5 Mrd. in Betracht gezogen
werden.

Bei einer aufkommensneutralen Ausgestaltung der reinen Individualbesteuerung
werden die Einkommen und Vermögen unabhängig des Zivilstands einzeln erfasst, alle
Personen werden zu einem identischen Steuertarif besteuert. Dadurch steigt die
Belastung, je ungleicher die Einkommen bei Paaren verteilt sind. Durch eine hälftige
Anrechnung der kinderbedingten Abzüge könnte zudem auch die Steuerbelastung von
Ehepaaren mit Kindern ansteigen. Entlastet würden hingegen Alleinstehende ohne
Kinder. 

BERICHT
DATUM: 24.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Zur Entlastung von Paaren mit ungleichen Einkommen wird bei der modifizierten
Individualbesteuerung für diese Ehepaare ein Abzug oder eine pauschale Zuweisung
bestimmter Einkommensbestandteile auf die Eheleute vorgesehen, wobei nur ein
Steuertarif vorgesehen ist. Finanziert wird diese Entlastung über eine Erhöhung des
Steuertarifs, wodurch Alleinstehende ohne Kinder stärker belastet würden als bisher.
Allenfalls sind hier auch Abzüge für alleinstehende und/oder alleinerziehende Personen
möglich. Hier stellt sich gemäss Bericht die Frage, ob und wie diese Regelung so
zivilstandsneutral wie möglich ausgestaltet werden kann, inwiefern also Ehepaare und
Konkubinatspaare gleich behandelt werden.
Haushalte mit Kindern sollen mit der Individualbesteuerung gemäss Ecoplan entlastet
werden: Diese sollen weiterhin von einem Elterntarif profitieren, während Kinderlose
gemäss Grundtarif besteuert würden. Im Unterschied zu den anderen beiden Modellen
lägen somit zwei verschiedene Steuertarife vor. Alleinstehende ohne Kinder würden
dabei stärker belastet als bisher, da auch hier der Steuertarif erhöht würde. Auch diese
Besteuerungsart ist per se nicht zivilstandsunabhängig.

Werden Mindereinnahmen von CHF 1.5 Mrd. ermöglicht, «können [bei allen drei
Modellen] viele Haushaltskonstellationen steuerlich entlastet werden», betont der
Bundesrat. Dennoch sind insbesondere bei der reinen und der modifizierten
Individualbesteuerung Mehrbelastungen für Alleinstehende mit Kindern oder für
Ehepaare mit sehr ungleichmässiger Einkommensaufteilung möglich. 

Neben der Erläuterung der Auswirkungen nahm der Bundesrat auch eine Würdigung
der verschiedenen Modelle vor. Die reine Individualbesteuerung erachtete der Bericht
als «im Widerspruch mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit», jedoch seien die Zusammenhänge in diesem
Bereich so komplex, dass auch bei einer modifizierten Individualbesteuerung nicht alle
«von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Gerechtigkeitspostulate» gleichzeitig
erfüllt werden könnten. Bei der Individualbesteuerung gemäss Ecoplan würden
schliesslich Personen mit Kindern «im Vergleich mit kinderlosen Haushalten sehr stark
entlastet», überdies würde in vielen Konstellationen der Elternteil mit tieferem
Einkommen höhere Steuern bezahlen als der Elternteil mit höherem Einkommen.
Schliesslich betonte der Bundesrat im Bericht, dass er von einer Umsetzung durch alle
Steuerhoheiten (Bund, Kantone, Gemeinden) ausgehe, da eine alleinige Umsetzung auf
Bundesebene veranlagungstechnisch kaum umsetzbar und im Hinblick auf den
Steuerharmonisierungsauftrag in der Bundesverfassung auch nicht wünschenswert
sei. 21

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Im Mai 2019 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zur Besteuerung von
Grundstücken im Geschäftsvermögen mit unterschiedlicher Eigentümerschaft. Damit
erfüllte er ein zwei Jahre vorher überwiesenes Postulat der WAK-NR. Dieses hatte eine
Übersicht über die fiskalische Belastung von Grundstückgewinnen durch die drei
Staatsebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) verlangt. Vor allem hatte der Bundesrat zu
prüfen, wie sich die Ungleichbehandlung von natürlichen Personen, also selbständig
Erwerbenden, gegenüber juristischen Personen, also Unternehmen, vermeiden oder
zumindest abschwächen liesse. Neben Unterschieden in der fiskalischen Belastung je
nach Steuertarif und -progressionsstufe, nach Sozialabgaben und Staatsebene (Bund vs.
Kantone) bestehen gemäss Bericht auch Unterschiede zwischen den einzelnen
Kantonen, insbesondere zwischen Kantonen mit monistischen und dualistischen
Systemen der Veranlagung. Um eine Angleichung der Steuerbelastung auf
Grundstückgewinnen aus dem Geschäftsvermögen zu erreichen, zeigte der Bundesrat
folgende fünf Varianten auf und rechnete diese beispielhaft durch:
Anrechnungsmethode, Erhöhung des Teilbesteuerungsmasses, Ausdehnung der
privilegierten Liquidationsbesteuerung, Wechsel der dualistischen Kantone zum
monistischen System und Streichung der Sozialversicherungsbeiträge auf ebenjenen
Grundstückgewinnen. Die Mehr- oder Mindereinnahmen der fünf Varianten konnte der
Bericht allerdings mangelnder Daten wegen nicht beziffern. 22
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Im Rahmen seiner Beratung des bundesrätlichen Berichts über Motionen und Postulate
der eidgenössischen Räte 2019 schrieb der Nationalrat ein Postulat der WAK-NR als
erfüllt ab, das einen Bericht über die Situation der Besteuerung von Grundstücken mit
unterschiedlicher Eigentümerschaft verlangt hatte. Dieser Forderung war der
Bundesrat Ende Mai 2019 nachgekommen. 23
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Le Conseil fédéral a présenté, dans un rapport, les mesures pour atténuer les effets
négatifs de la libre circulation dans les cantons limitrophes. S'agissant de l'imposition
des travailleurs frontaliers, les solutions trouvées avec les pays voisins tiennent compte
des particularités régionales. L'échange de renseignements s'est amélioré, les autorités
fiscales peuvent plus facilement examiner la situation fiscale des personnes
confrontées à des affaires transfrontalières. Ainsi, depuis le dépôt du postulat, il y a eu
davantage de transparence en matière fiscale et plusieurs mesures ont été prises en
matière d'imposition pour une meilleure égalité de traitement entre les résidents et
non-résidents. D'après le rapport, les mesures d'accompagnement permettent de
répondre aux défis engendrés par la libre circulation des personnes. Le Conseil fédéral
surveille l'évolution de la situation et interviendra à nouveau dans le futur, si
nécessaire. 24
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Jahresrückblick 2020: Medien

Als das umstrittenste Geschäft im Bereich der Medienpolitik entpuppte sich im Jahr
2020 das Massnahmenpaket zur Förderung der Medien, welches nach dem Scheitern
des geplanten Bundesgesetzes über elektronische Medien im Spätsommer 2019
angedacht worden war und zu dem sich im Berichtsjahr beide Räte äusserten. Während
die in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehenen Massnahmen im Bereich der
indirekten Presseförderung und der elektronischen Medien weitgehend auf
Zustimmung stiessen, ging es bei der Frage der erstmaligen Förderung von Online-
Medien um einen Grundsatzentscheid. Während der Ständerat den Grundsatz der
Förderung noch befürwortet hatte, konnte das qualifizierte Mehr bei der Abstimmung
um die Ausgabenbremse nicht erreicht werden. Eine ganz andere Ausgangslage
präsentierte sich dem Nationalrat, dessen vorberatende KVF-NR mit knapper Mehrheit
empfahl, die Förderung der Online-Medien auszuklammern, um weitere Abklärungen zu
treffen. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession gegen die
Kommissionsmehrheit und wies das Geschäft zur integralen Beratung an die
Kommission zurück. Im Vorfeld der Beratungen hatte sich auch die Medienbranche
nicht einhellig zu den geplanten Massnahmen für die Online-Medienförderung gestellt. 

Die Dringlichkeit der Medienförderung verstärkte sich 2020 im Hintergrund der
Corona-Pandemie, die den Medien grosse Werbeeinbussen bescherte, was nicht
spurlos an der ohnehin bereits angeschlagenen Branche vorbei ging. Die grossen
Medienhäuser führten im Frühjahr allesamt Kurzarbeit ein. In seiner ausserordentlichen
Session vom Mai 2020 beschloss das Parlament Soforthilfe für die Medien
bereitzustellen (Mo. 20.3146; Mo. 20.3155; Mo. 20.3145; Mo. 20.3154). In zwei
Notverordnungen regelte der Bundesrat in der Folge gegen seinen Willen die befristete
finanzielle Unterstützung für private Radio- und Fernsehveranstalter sowie für die
Printmedien. Durch letztere Massnahmen konnten auch erstmals auflagenstarke Tages-
und Wochenzeitungen von der indirekten Presseförderung profitieren. 
Die Corona-Krise hatte indes nicht nur negative Folgen für die Medien, so profitierten
sie durch das gestiegene Informationsbedürfnis von zunehmenden Nutzungszahlen –
auch wenn diese die wegbrechenden Werbeeinnahmen nicht kompensieren konnten.
Die Autoren des Jahrbuchs Qualität der Medien beurteilten die Berichterstattung
während der Covid-19-Krise als qualitativ relativ gut,  identifizierten jedoch auch
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deutliche Mängel. Besonders kritisiert wurden die monothematische Berichterstattung,
die Verbreitung nackter Zahlen und Statistiken, die unzureichende Einordnungsleistung
und die unkritische Haltung der Medien in der Phase vor dem Lockdown im März
(jedoch nicht danach). 

Die Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen, die bereits während den Beratungen
zur RTVG-Revision umkämpft gewesen war, beschäftigte die Legislative auch fünf Jahre
nach der Volksabstimmung noch immer. Die zuständigen Kommissionen für Verkehr
und Fernmeldewesen beider Räte sprachen sich dafür aus, das Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien durch einen Zusatz zu ergänzen, der Arbeitsgemeinschaften von
der Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen befreit. Im
Berichtsjahr gab die KVF-NR ferner einer parlamentarischen Initiative Folge, welche die
KMU gänzlich von der Abgabenpflicht befreien wollte. Aufgrund eines Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Vorjahr verfeinerte der Bundesrat im April 2020
seine Tarifstruktur für Unternehmen, was für neun von zehn Unternehmen, darunter
namentlich kleinere Unternehmen, eine Entlastung bewirken soll. Auch die
Privathaushalte werden entlastet: Sie bezahlen ab 2021 noch eine jährliche Gebühr von
CHF 335 anstelle von CHF 365. 
Unter Dach und Fach brachte das Parlament im Jahr 2020 schliesslich die Vorlage über
die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die Radio- und
Fernsehempfangsgebühren. Somit erhält jeder Haushalt auf der nächsten Serafe-
Rechnung eine Gutschrift in der Höhe von CHF 50, um für die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu entschädigen.

Auch im Jahr 2020 wurden einschneidende Sparmassnahmen im Mediensektor
bekannt. Ende August eröffnete die TX-Group (ehemals Tamedia), bei den Printmedien
Einsparungen im Umfang von 15 Prozent vornehmen zu wollen. Ferner plant der Verlag
per April 2021 auch die Zusammenlegung der Redaktionen der Berner Zeitung und von
«Der Bund». Eine «Strategieschärfung» lancierte auch die NZZ und CH Media kündigte
ein neues Effizienzprogramm an. Einsparungen im Umfang von CHF 50 Mio. und die
Streichung von 250 Stellen gab die SRG im Oktober 2020 bekannt. 
2020 brachte dem Mediensektor jedoch auch beachtliche Neuerungen. Mit Blick TV
startete Ringier den ersten digitalen Fernsehkanal der Schweiz. Nicht zuletzt wird mit
der Bekanntgabe der Übernahme des renommierten Westschweizer Traditionsblattes
«Le Temps» durch Aventinus in der Schweiz erstmals eine Stiftung eine Tageszeitung
übernehmen. 

Gemessen an der Gesamtanzahl abgelegter Zeitungsberichte zur Schweizer Politik kam
der Medienpolitik im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren eine geringere
Bedeutung zu (siehe Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2020), was sicher auch der
Dominanz der Corona-Pandemie in der Medienberichterstattung geschuldet ist.
Innerhalb der Berichterstattung über die Medien büsste die SRG im Vergleich zu
früheren Jahren zugunsten der Presse an Medienpräsenz ein. 25

Rétrospective annuelle 2022: Médias

En politique médiatique, l'année 2022 a incontestablement été marquée par le refus du
paquet d'aide aux médias le 13 février. Avec 54.56 pour cent de non, la population
suisse a enterré ce qui devait constituer une pierre angulaire du soutien à la presse et
aux médias en ligne. Au terme d'une intense campagne, le Conseil fédéral et le
Parlement ont été désavoués par le peuple. L'analyse VOX a démontré que les
arguments des opposant.e.s ont été efficaces. Ceux-ci ont porté sur la répartition des
subventions, et sur l'indépendance des médias vis-à-vis de l'État. Craignant pour la
diversité du paysage médiatique, et en particulier pour la survie des journaux
régionaux, les partisan.e.s ont été entendus en Suisse romande. En revanche, l'objet n'a
pas convaincu outre-Sarine.

Sans surprise, c'est durant le mois précédant la votation que la proportion d'articles de
presse sur le thème des médias était la plus élevée. En effet, au mois de janvier, cette
part atteignait presque 9 pour cent de l'ensemble des articles de journaux sur la
politique nationale. Malgré l'effet «votation», la proportion de coupures de presse
consacrées aux médias sur l'année s'établit autour de 2 pour cent, dans les mêmes eaux
que les années précédentes. Cela demeure bien loin de 2018, où la votation sur
l'initiative No-Billag avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse, comme le
montre l'analyse APS des journaux 2022.
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D'ailleurs, quatre ans après le clair rejet de No-Billag dans les urnes, l'échec du paquet
d'aide aux médias a constitué une plateforme idéale pour une nouvelle initiative
s'attaquant au service-public. L'UDC, accompagné de l'USAM et des jeunes PLR, a
présenté début mars son initiative «200 francs, ça suffit». Comme son nom l'indique,
cette initiative souhaite réduire le montant de la redevance radio-TV à CHF 200 francs
par ménage. Moins radicale que sa prédécesseur, qui prévoyait une suppression pure et
simple de la redevance, elle met une fois de plus la pression sur le service-public. De
manière générale, la SSR n'a pas été épargnée par les critiques cette année. Déjà
pointés du doigt en 2021, les salaires des cadres ont à nouveau suscité des discussions
dans la presse, alors que l'entreprise applique des plans d'économie pour réduire ses
dépenses. Cependant, l'épisode le plus médiatisé a concerné l'incident entre Sandro
Brotz et le conseiller national Thomas Aeschi (udc, ZG) dans l'émission Arena. Le
présentateur-vedette du programme a taxé de «racistes» des propos tenus par Aeschi
au Parlement. Outrée, l'UDC a répliqué en boycottant l'émission. Après le dépôt d'une
plainte, l'AIEP a jugé que Brotz avait violé le principe d'objectivité en qualifiant ainsi les
propos du chef du groupe UDC aux chambres.

Outre la réduction de la redevance pour les ménages, l'initiative «200 francs, ça suffit»
comprend également un volet qui prévoit d'exempter les entreprises de payer la
redevance. Une ambition partagée par une initiative parlementaire finalement refusée
par le Conseil des États (le Conseil national l'avait en revanche acceptée) au motif que
le peuple aura l'occasion de se prononcer sur le sujet. Un signe que dans les travées du
parlement, peu de doute subsiste quant au fait que l'initiative de l'UDC va aboutir. Elle
se trouve actuellement au stade de la récolte de signature. Avec un délai allant jusqu'à
décembre 2023, la presse a souligné que cette initiative faisait sans aucun doute partie
de la stratégie de l'UDC en vue des élections fédérales d'octobre 2023. Alors que la
majorité des partis devraient s'opposer à l'initiative, l'UDC souhaiterait surfer sur la
vague de scepticisme qui règne dans une partie de la population à l'encontre des
médias. 

L'année a donc été compliquée pour les médias. Ce constat est partagé par l'annuaire
2022 sur la qualité des médias. Le rapport réalisé par le fög démontre que l'intérêt
pour l'actualité diminue en Suisse. En particulier, une étude indique que les jeunes
passent en moyenne sept minutes par jour à consulter des «news» sur leur téléphone
portable. En outre, les consommateurs et consommatrices se montrent réticents à
payer pour des contenus, accentuant les difficultés financières de la branche.
Cependant, le rapport relève que la couverture médiatique demeure de bonne qualité
en Suisse. Les auteur.e.s refusent donc de peindre le diable sur la muraille, en
proposant diverses pistes pour améliorer la situation. De manière générale, certains
observateurs et observatrices se sont inquiétées de la situation des médias, allant
même jusqu'à dire qu'un «vent défavorable pour les médias» souffle au Parlement. Ces
déclarations ont fait suite à la décision du Conseil des États d'assouplir les exigences
pour faire recours aux mesures provisionnelles. Ces inquiétudes provenaient également
de l'affaire dite des «Suisse secrets», une enquête à laquelle n'ont pas pu participer les
médias suisses, entravés par un article de la loi sur les banques (LB). Une motion a été
déposée au Parlement afin de mener une réflexion sur une éventuelle modification de
l'article en question.

Après le gros coup d'arrêt provoqué par le rejet du paquet d'aide aux médias, diverses
interventions parlementaires ont été déposées afin de relancer les débats. La
Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-CN) a
proposé de reprendre les mesures du projet qui n'étaient pas contestées durant les
débats parlementaires et la campagne. Des mesures essentielles selon la commission,
mais qui n'ont pas convaincu la majorité du Conseil national. Appelant à respecter la
décision populaire, les opposants de cette initiative parlementaire ont demandé à ce
que les résultats d'un postulat soient entendus avant de prendre de nouvelles mesures.
Le postulat en question, accepté par la chambre du peuple peu après le vote sur l'aide
aux médias, charge le Conseil fédéral de présenter une nouvelle stratégie pour la
politique médiatique, afin de ne pas répéter les erreurs commises lors de la conception
du paquet d'aide aux médias. Dans l'attente de nouvelles mesures, la CTT-CN a proposé
de prolonger les mesures transitoires de soutien à la presse écrite, mises en place
durant la pandémie. Cette option a finalement été refusée au Conseil des États.

En outre, le Parlement a rejeté une motion qui proposait de distribuer des bons aux
personnes de 16 à 25 ans pour qu'elles puissent s'abonner à un média de leur choix, et
a accepté un postulat visant à réguler les discours haineux sur les réseaux sociaux.
Enfin, le Conseil national a refusé de prolonger l'utilisation de la diffusion FM. Cette
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technologie sera donc, comme prévu, abandonnée en 2024. 26

Rétrospective sur la 51ème législature: Médias

Auteur.e.s : Mathias Buchwalder, Christian Gsteiger et Marlène Gerber

Etat au 17.08.2023

Dans le domaine des médias, la 51ème législature a été particulièrement marquée par
les débats autour du paquet d’aide aux médias, qui prévoyait une augmentation des
aides indirectes à la presse, l’introduction de mesures supplémentaires d’appui au
secteur médiatique, et, pour la première fois, un soutien aux médias en ligne. Suite au
succès d'un référendum, le projet a été soumis au verdict populaire. En février 2022, le
paquet d’aide aux médias a été rejeté par une majorité des votant.e.s (Oui: 45.42%).
Suite à cela, plusieurs discussions ont été lancées, tant au sein qu'en dehors du
Parlement, sur l'avenir de l'aide aux médias. Jusqu'à présent, seul un postulat déposé
avant le scrutin et demandant au Conseil fédéral d'examiner et de repenser sa stratégie
de soutien aux médias a été adopté par le Parlement. Résultat: la politique médiatique,
et notamment la question de la réforme de l’aide aux médias, n'est pas beaucoup plus
avancée aujourd'hui qu'elle ne l’était en 2019. 
En raison de la pandémie de Covid-19, les médias ont toutefois bénéficié d'une aide
transitoire. En effet, le Parlement a adopté une aide d'urgence limitée dans le temps
pour la presse écrite et les médias électroniques, afin de compenser le recul encore
plus marqué qu’habituellement des revenus publicitaires pendant cette crise.

Au cours de la législature, le Parlement s'est également penché sur quatre initiatives
parlementaires visant à élargir l'article constitutionnel sur les médias, afin de pouvoir
soutenir directement non seulement la radio et la télévision, mais aussi d'autres types
de médias. Ces demandes ont échoué au Conseil national.

Peu après le rejet du paquet d’aide aux médias, une initiative populaire dénommée
«200 francs, ça suffit», dont le but est de limiter la redevance radio-TV à CHF 200 par
an, a été lancée. Le comité a déposé le texte à la Chancellerie fédérale en août 2023
avec plus de 128'000 signatures. Outre la réduction pour les ménages, l'initiative
prévoit d'exonérer les entreprises de la redevance, ce qu'avait aussi demandé une
initiative parlementaire durant la législature. L’objet avait finalement échoué devant le
Conseil des Etats. La redevance des entreprises avait suscité des oppositions en 2015
déjà, lors de la modification de la LRTV acceptée dans les urnes. Au cours de la 51ème
législature, le Parlement a en revanche décidé avec succès d'exonérer les
communautés de travail de la redevance. En outre, le Parlement a adopté un projet
visant à rembourser aux contribuables la TVA sur la redevance radio-TV, prélevée sans
fondement juridique par la Confédération, selon un arrêt du Tribunal fédéral.

Enfin, des discussions virulentes ont également eu lieu au sujet de la liberté de presse
durant la deuxième moitié de la législature. Une large alliance issue du monde des
médias s'est opposée à l'abaissement des conditions nécessaires pour recourir aux
mesures provisionnelles des tribunaux contre les médias. Selon l’alliance, ce
changement, décidé dans le cadre de la révision du code de procédure civile, faisait
craindre une forme de censure médiatique. De plus, l’enquête sur les «Suisse Secrets»
menée sans la participation des médias suisses a également donné lieu à des
discussions. Une motion de commission a alors demandé de réviser un article de la loi
sur les banques (LB) afin de garantir la liberté de la presse dans les questions relatives à
la place financière. Lors de la session de printemps 2023, le Conseil national, saisi en
premier lieu, a accepté cette demande.

Les rétrospectives annuelles:
2020
2021
2022
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Radio und Fernsehen

Mit einem Bericht "Kultur in den Medien der SRG" nahm der Bundesrat Stellung zu
verschiedenen parlamentarischen Vorstössen der letzten Jahre. Im Bericht würdigte er
die kulturellen Leistungen der SRG, forderte sie aber auf, dem heimischen
Kulturschaffen mehr Beachtung zu schenken und betonte die Wichtigkeit des SRG-
Konzepts "Idée Suisse". Die SRG müsse zudem ihre Verständigungs- und
Integrationsfunktion unter den Sprachgemeinschaften verstärken, indem sie dem
Kulturschaffen in den Regionen mehr Bedeutung zumesse. Ein weiterer Kulturabbau
aus finanziellen Überlegungen sei nicht zu rechtfertigen. 27
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Der im Zusammenhang mit einer Neudefinition der Stellung der SRG stehende
umstrittene SRG-Kulturbericht des Bundesrates fand nach jahrelangen Debatten die
Gnade des Ständerates, vorwiegend weil dieser die endlosen Diskussionen leid war.
Beunruhigt durch den Abbau der Kulturberichterstattung der SRG, hatte das
Parlament 1994 vom Bundesrat einen Bericht darüber verlangt, wie das Unternehmen
den Kulturauftrag wahrnimmt. In der vorberatenden Kommission des Ständerats waren
die Meinungen über die Qualität des Berichts einerseits und über die kulturellen
Leistungen der SRG andererseits geteilt. Unbestritten blieb, dass dem Leistungsauftrag
der SRG im Kulturbereich weiterhin Beachtung geschenkt werden soll. Lob erhielt das
SRG-Projekt “Idée Suisse”. In der Ständeratsdebatte vom 18. März wurde die
Stellungnahme des Bundesrates jedoch als ungenügend bezeichnet. Dieser habe sich
mit der Analyse eines SRG-internen Berichtes begnügt, der zudem voll von Banalitäten
und Platitüden sei. Ständerat Gentil (sp, JU) wollte deswegen den Bericht zur
Überarbeitung zurückweisen, zog seinen Antrag aber angesichts der Tatsache zurück,
dass auch Bundesrat Leuenberger den Bericht als schlecht bezeichnete. 28

BERICHT
DATUM: 18.03.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Die SRG kündigte eine Erhöhung der Radio- und Fernsehgebühren um 9,8% an (TV:
13,2%, Radio 4,6%). Ihren Antrag an den Bundesrat auf einen Gebührenanstieg um
jährlich 40 Fr. pro Haushalt ab dem Jahr 2000 begründete die SRG mit dem politischen
Auftrag für den Service Public, der medienspezifischen Teuerung mit explodierenden
Sport- und Filmrechten sowie technischen Innovationen wie etwa die Digitalisierung.
Mit Befremden nahm die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV) von
dieser Ankündigung Kenntnis und verlangte als Alternative zu einer Gebührenerhöhung
die sofortige Einstellung des zweiten DRS-Kanals SF 2, da dieser keinen Service Public
leiste. 29

BERICHT
DATUM: 22.04.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Ein in Erfüllung eines Postulats der KVF-NR erstellter und im Januar 2010 erschienener
Bericht prüfte Alternativen zur Erhebung und zum Inkasso der Radio- und
Fernsehgebühren. Geprüft wurden dabei vier Varianten, die sich in Bezug auf die Art
der Finanzierung – neben der bestehenden separaten Abgabe wurde die Finanzierung
über die direkte Bundessteuer geprüft –, den Adressatenkreis (nur natürliche oder auch
juristische Personen; nur steuerpflichtige Haushalte/Betriebe), die Fragen der
Geräteunabhängigkeit sowie des Vorhandenseins einer Abmelde-Möglichkeit («Opting
out») unterschieden. Bewertet wurden die Varianten anhand von Kriterien der
Praktikabilität sowie des bei der Erhebung und dem Inkasso anfallenden Aufwands. Der
Bericht kam zum Schluss, dass die mit der direkten Bundessteuer verbundenen Modelle
erheblich teurer zu stehen kämen, da die Kantone, die mit der Erhebung und dem
Inkasso betraut wären, aufgrund von Verfassungsbestimmungen mit 17 Prozent des
Ertrags für ihren Aufwand abgegolten werden müssten. Darüber hinaus würden
durchschnittliche Haushalte stärker belastet, da einkommensschwache Personen keine
direkten Bundessteuern entrichten müssen und somit von der Abgabe befreit wären.
Ebenfalls kritisch betrachtet wurde die Möglichkeit eines Opting outs, beispielsweise im
Falle eines fehlenden Fernsehgeräts, da damit die Fragen zur Nutzung anderer
bestehender, multifunktionaler Geräte  – z.B. das Streamen von SRF-Beiträgen via
Internet  – nicht gelöst würden. Im Hinblick auf die finanziellen Folgen und um durch
den technologischen Fortschritt bedingte Abgrenzungsprobleme zu umgehen, empfahl
der Bundesrat in seinem Bericht eine geräteunabhängige, allgemeine Abgabe für
Haushalte und Unternehmen. 30

BERICHT
DATUM: 31.01.2010
MARLÈNE GERBER
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Der Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Motion Maissen (cvp, GR) bestätigte, dass
die programmlichen Leistungen der SRG SSR den Austausch und das Verständnis
zwischen den vier Schweizer Sprachregionen fördern. Allerdings sollten die jeweils
anderen Sprachregionen in den Informationssendungen noch stärker berücksichtigt
werden, wobei der Bundesrat grosses Vertrauen in das neue Konzept der SRG zur
Förderung des sprachregionalen Austausches setze, welches sich noch in Ausarbeitung
befindet. 31

BERICHT
DATUM: 07.12.2012
MÄDER PETRA

In seinem Bericht zum Service public beantwortete der Bundesrat auch ein
überwiesenes Postulat Rickli (svp, ZH) mit dem Anliegen der kostenlosen Mitwirkung
der Gebührenzahlenden bei der Bestimmung der SRG-Programme. Im Service-public-
Bericht wie auch in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden
Räte bringt der Bundesrat seine Unterstützung für diese Forderung zum Ausdruck und
verspricht, zu prüfen, welche gesetzliche Grundlage erforderlich wäre, damit allen
Mediennutzerinnen und -nutzern der Zugang zu Internet-Plattformen der SRG
gewährleistet werden könnte, um sich in entsprechenden Foren an "Diskussionen über
Aspekte des Service public" zu beteiligen. 32

BERICHT
DATUM: 17.06.2016
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2017 veröffentlichte das BAKOM einen von der KVF-NR im Zusammenhang mit
der No-Billag-Initiative verlangten Bericht zu zwei Budgetvarianten für die SRG bei
Gebühren-Einnahmen von CHF 1 Mrd. respektive CHF 750 Mio. Die Überprüfung von
verschiedenen Budget-Varianten hatte im Vorfeld auch ein Postulat Rickli (svp, ZH)
gefordert, das im Nationalrat im Jahr 2016 jedoch knapp abgelehnt worden war. 
In seinem Bericht stellte das BAKOM klar, dass beide Varianten einschneidende
Auswirkungen auf das Angebot der SRG und deren Struktur hätten, zumal die SRG 2016
rund CHF 1.2 Mrd. an Gebührengeldern erhielt. Bei einem Budget der SRG von CHF 1
Mrd. könne der Leistungsauftrag bezüglich Information, Kultur, Bildung, Sport und
Unterhaltung zwar erfüllt werden, jedoch nur mit starken Einschränkungen, unter
anderem bei Schweizer Produktionen, bei der Breite, Tiefe und Qualität des Angebots
sowie bei der Kulturförderung. Betrage das Budget CHF 750 Mio. wäre inhaltlich kaum
mehr Geld vorhanden für Sendungen mit Schweizer Inhalt und ebenso wenig für auf die
drei grösseren Landesteile zugeschnittene Qualitätsprogramme sowie für die
Kulturförderung. In beiden Szenarien käme es zu einer Konzentration der Standorte,
wobei sich die SRG beim zweiten Vorschlag vermutlich auf einen einzigen Standort
beschränken müsste. Dadurch gingen 800 respektive 1800 Vollzeitstellen verloren.
Problematisch sei vor allem auch, dass die notwendigen Programmanpassungen zu
einer Reduktion der Reichweite führen und sich dadurch auch die kommerziellen
Einträge reduzieren würden. Dies sei insbesondere bei einem Budget von CHF 750 Mio.
problematisch: Dadurch würden die kommerziellen Erträge massiv zurückgehen, die
SRG müsste mit einem Rückgang der Gesamteinnahmen um fast 40 Prozent rechnen.
Schliesslich könnten in diesem Falle die SRG-Programme vermutlich nur noch über
Internet, on demand oder über Satellit verbreitet werden. Für die Gebührenzahlenden
lägen bei diesen zwei Szenarien Gebührenreduktionen von CHF 40 bis 60 respektive
CHF 105 bis 135 pro Jahr drin. 33

BERICHT
DATUM: 19.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

L'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a
reçu 30 nouvelles plaintes en 2021, contre 43 en 2020, ce qui constituait un record.
Son rapport d'activité pour l'année écoulée indique que 18 des 30 plaintes ont
concerné des contenus diffusés à la télévision. 7 plaintes visaient des émissions
radiophoniques, 3 des médias en ligne, alors que 2 cas se portaient sur plusieurs
médias. Les plaintes étaient toutes dirigées à l'encontre de la SSR (23 contre SRF, 4
contre la RTS et 3 contre RSI). Au total, 1'200 réclamations ont été adressées aux
organes de médiation. Ceux-ci filtrent les requêtes, dont une partie seulement
aboutissent à une plainte auprès de l'AIEP. Sur l'année, l'AIEP a traité 37 procédures de
plaintes; 6 ont abouti, pour des violations du principe de la présentation fidèle des
événements. Les griefs concernaient notamment un reportage de la RTS sur des
médecins cubains, une émission de «A Bon Entendeur» sur la vente de meubles en
ligne ou encore une annonce radiophonique de SRF au sujet de l'accord-cadre
institutionnel avec l'Union européenne (UE). Aucune des décisions n'a fait l'objet d'un
recours devant le Tribunal fédéral. 34

BERICHT
DATUM: 18.03.2022
MATHIAS BUCHWALDER

01.01.65 - 01.01.24 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



En 2022, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
(AIEP) a enregistré 31 nouvelles plaintes, soit une de plus que l'année précédente. Au
préalable, les organes de médiation des diffuseurs de radio et télévision intervenant en
amont de l'AIEP ont reçu 774 plaintes. Ceux-ci jouent ainsi pleinement leur rôle de filtre
puisque 4 pour cent seulement des réclamations ont abouti à des plaintes. Les 31
plaintes étaient toutes dirigées à l'encontre de la SSR (21 contre SRF, 9 contre la RTS et 1
contre RSI). 20 concernaient des émissions de télévision, 6 de radio et 3 des contenus
en ligne. Enfin, deux visaient plusieurs médias. 
En outre, l'AIEP a réglé 33 procédures en 2022. Dans neuf d'entre elles, une violation du
droit a été constatée. Selon le communiqué de presse, sept plaintes ont été admises
pour violation du principe de la présentation fidèle des événements et deux pour
violation du principe de pluralité. Le rapport annuel contient des informations
détaillées sur les contenus concernés par les plaintes. 35

BERICHT
DATUM: 21.03.2023
MATHIAS BUCHWALDER
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